
 
 
 

Tennis – Spiel – und Platzordnung 
 
1. Spielberechtigte BTHV-Mitglieder erhalten einen Fotoausweis. 

 
Spielberechtigt sind:                                                                           auf den Plätzen 
Erwachsene                mit rotem Ausweis                                           1 – 15 
Jugendliche                mit weißem/gelbem Ausweis                           1 – 15 (siehe 3.1) 
Gäste                          mit Gastkarte (grün)                                         1 – 15 
 
Für die Inhaber von Gastkarten ist die Spielberechtigung beschränkt auf folgende Zeiten: 
 
bis 16.00 Uhr Montag – Freitag 
 

 
       Gastkarten werden von der Geschäftsstelle nur in der Bürozeit ausgestellt. Nur in Aus- 
      nahmefällen können Gastkarten in der Gastronomie gekauft werden.  
 
      Clubmitglieder, die ihren Ausweis vergessen haben, müssen sich in der Geschäftsstelle 
      einen Ersatzausweis ausstellen lassen. Ohne Ausweis sind sie nicht spielberechtigt. 
 
2. Vor Spielbeginn plaziert jeder Spieler seinen Ausweis (bzw. die Gastkarte) an der Be- 

legungstafel und zwar dort, wo frei ist oder zeitgerecht frei wird. Eine Reservierung ist 
grundsätzlich nur mit mindestens zwei Ausweisen möglich. 
 
Die Spielzeit beträgt:   
auf Sandplätzen                                                  45 Minuten für EINZEL   (2 Ausweise) 
                                                                            75 Minuten für DOPPEL  (4 Ausweise) 
auf Kunstrasenplätzen                                        60 Minuten für EINZEL   (2 Ausweise) 
                                                                            90 Minuten für DOPPEL  (4 Ausweise) 
 
Die Ablösung von Spielern bei noch freien Sandplätzen ist unzulässig. 
In der Zeit, in der die Sandplätze nicht bespielbar sind (Wintersaison), gelten für die  
Kunstrasenplätze die gleichen Spielzeiten wie für die Sandplätze (EINZEL 45 Min., 
DOPPEL 75 Min.). 
 
PLATZWECHSEL - Uhreinstellung  
a) die ablösenden (beginnenden) Spieler 

- stellen die Uhr auf die neue Zeit (IST-Zeit des Spielbeginns) ein, 
- nehmen die Spiel-Ausweise der abzulösenden Partei ab, 
- hängen eigene und anschließende Ausweise hoch, 
- finden sich 5 Minuten vor Ablösung am Platz ein und lösen dadurch den 

Wechselvorgang aus, 
- händigen die Spielausweise den abgelösten Spielers aus, 
- sprengen den Platz vor Spielbeginn 
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b) die abgelösten Spieler 
- ziehen den Platz ab, wenn die ablösenden Spieler auf den Platz kommen 
- nehmen die eigenen Spielausweise entgegen. 

 
3.1 Jugendliche (weißer/gelber Ausweis) sind auf den Plätzen 1-7 bis 17.00 Uhr   

gleichberechtigt. Ab 17.00 Uhr haben Erwachsene (roter Ausweis) gegenüber den 
Jugendlichen ein Vorrecht. 
 

3.2 Auf Platz 8 sind Jugendliche/ Kinder zu allen Zeiten gleichberechtigt, wenn sie mit einem  
erwachsenen Mitglied spielen. Auf Platz 9 sind Jugendliche und Erwachsene zu allen 
Zeiten gleichberechtigt 
 

3.3 Platz 13 ist Übungsplatz der Jugend. Sie hat hier von Montag bis Freitag Vorrecht vor  
Erwachsenen. Erwachsene dürfen ein begonnenes Spiel auf diesem Platz zeitgerecht 
beenden.  

 
3.4 Die Plätze 5, 7, 8, 9 bzw 14 und 15 sowie 10 und 12 werden von den Trainern genutzt. 

Die Trainingszeiten werden angezeigt. 
 

3.5 Platzreservierungen werden durch Jugendwartin, Tennisobmann und die Geschäfts- 
stelle vorgenommen. 

 
3.6 Zu den Verbandsspielen sind die im Aushang bezeichneten Plätze 15 Minuten vor Beginn 

freizumachen (abziehen, Linien säubern, sprengen). 
 
3.7 Während der Verbandsspiele kann auf freien Plätzen gespielt werden. Die zu bespielen- 

den Plätze werden von den Mannschaftsführern durch einen entsprechenden Aushang  
freigegeben. 

 
3.8 Über die Bespielbarkeit der Plätze entscheidet der Platzwart (Herr Schaulandt). 
 
3.9  Manipulationen mit den Spielerausweisen oder an den eingestellten Uhren, Spielen ohne  
       Spielerausweise oder Gastkarten werden als ernsthafte Störung des Spielbetriebs nach 
       § 20 Abs. 6 der Satzung geahndet. 
 
 
Bonn, 10. April 2006 
 
         Norbert Veith 
       (Tennisobmann) 

 
 


